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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 17.02.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.27.  Satzung über Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß 
§ 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich "Lessingstraße/Malmkestraße" - Aufhe-
bungsverfahren nach § 34 Abs. 4 BauGB hier: a) Eingegangene Stellungnah-
men im Rahmen der Beteiligungsverfahren b) Satzungsbeschluss 
0973/2021 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

 
 

Beschluss: 
 
a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und der 
privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen 
zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der Verwal-
tung gem. § 1 Abs. 7 BauGB. Die Sitzungsvorlage wird Bestandteil des Beschlusses und 
ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Aufhebung der im Sitzungssaal ausgehängten 
und zu diesem Beschluss gehörenden Satzung über Festlegung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich "Lessingstraße/Malmke-
straße" – Aufhebungsverfahren nach § 34 Abs. 4 BauGB gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in 
der zurzeit gültigen Fassung als Satzung. Die Begründung vom 23.11.2021 wird gemäß 
§ 9 Abs. 8 BauGB der Aufhebungssatzung beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 
 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Satzung über Festlegung des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich „Lessingstraße / Malmkestraße“ liegt 
im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung Boele, Flur 16. Das Satzungsgebiet befindet sich 
entlang der Lessingstraße westlich begrenzt durch die Sonntagstraße. Des Weiteren lie-
gen im Geltungsbereich die Straßen Malmkestraße, Adalbert-Stifter-Straße und die Gott-
fried-Keller-Straße. 
 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan zu entnehmen. 
Dieser Lageplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
Nächster Verfahrensschritt 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt die Aufhebung der 
Satzung in Kraft. Das Aufhebungsverfahren ist damit abgeschlossen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
 
 
Herr König hat sich gem. § 43 i. V. m. § 31 GO NW für befangen erklärt und nicht an der 
Beratung oder Abstimmung teilgenommen. 
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